Amundi Luxembourg S.A.
5, Allée Scheffer
2520 Luxembourg
Grolherzogtum Luxemburg
Handelsregisternummer Luxemburg: B 57.255
(die "Gesellschaft”)

Mitteilung an alle Anteilinhaber der Teilfonds von Amundi,
einer Umbrella-Konstruktion deutschen Rechts,
gemal der OGAW-Richtlinie (OGAW-Sondervermogen)
(der ,Fonds*)

Anderung der Besonderen Anlagebedingungen fiir sdmtliche Teilfonds

Teilfondsbezeichnung WKN ISIN

Amundi MDAX ESG Il UCITS ETF ETF907 DEOOOETF9074
Amundi STOXX Europe 600 ESG Il UCITS ETF ETF960 DEOOOETF9603
Amundi TecDAX UCITS ETF ETF908 DEOOOETF9082
Amundi DAX 50 ESG Il UCITS ETF ETF909 DEOOOETF9090

(die ,OGAW-Sondervermogen®)

Der Vertreter in der Schweiz, Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zirich, informiert die
Anleger in der Schweiz Uber Folgendes:
Amundi Luxembourg S.A. teilt folgende Anderungen mit:

- Der dem Teilfonds Amundi STOXX Europe 600 ESG Il UCITS ETF zugrunde liegende Index
STOXX® Europe 600 ESG Broad Market EUR Net Return wird durch den STOXX® Europe 600
ESG+ EUR Net Return und der dem Teilfonds Amundi DAX 50 ESG Il UCITS ETF zugrunde
liegende Index DAX 50 ESG wird durch den DAX® 50 ESG+ Net Return EUR ersetzt. Der Austausch
der Indizes ist notwendig, damit sich die vorgenannten Teilfonds und die ihnen zugrunde liegenden
Indizes weiterhin im Einklang mit der Nachhaltigkeits- bzw. SRI-Politik von Amundi befinden, die
Anlagen in bestimmten Wertpapieren/Emittenten ausschlief3t. § 1 der Besonderen Anlagebedingun-
gen der jeweiligen Teilfonds wird dem vorgenannten entsprechend angepasst.

- Des Weiteren wird eine Einfiigung eines Sonderkiindigungsrechts in § 5 der Besonderen
Anlagebedingungen der jeweiligen Teilfonds des Amundi (die ,Teilfonds”) gemal der mit der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abgestimmten ,Bausteine fiir Besondere
Anlagebedingungen fliir OGAW-Sondervermogen®“ vorgenommen. Damit soll sichergestellt werden,
das die Gesellschaft einem Anleger aus wichtigem Grund, wie in den jeweiligen Besonderen
Anlagebedingungen der Teilfonds beschrieben, kiindigen kann.

- Weiterhin werden die Kostenklauseln in § 7 der jeweiligen Teilfonds gemafR den ,BaFin-
Musterbausteinen fur Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermégen, Stand 30.10.2023)
aktualisiert. Wesentliche Anderungen ist hier die Darstellung, dass alle Vergiitungen einschlieflich
einer ggf. anfallenden Umsatzsteuer zu zahlen sind und dass Steuern, die anfallen im
Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergutungen
dem Teilfonds enthommen werden dirfen.

Die Besonderen Anlagebedingungen der Teilfonds wurden entsprechend den vorgenannten
Anderungen angepasst und von der BaFin genehmigt.

Weitere Merkmale der Teilfonds, insbesondere die fiir Transaktionen verwendeten Codes,
Gesamtkosten und Namen, andern sich nicht. Die Klassifizierung der jeweiligen Teilfonds (Amundi
MDAX ESG Il UCITS ETF, Amundi STOXX Europe 600 ESG Il UCITS ETF, Amundi DAX 50 ESG Il
UCITS ETF) als ,Artikel 8 Fonds* gemaf Offenlegungsverordnung bleibt weiterhin bestehen.

Weitere Anderungen werden nicht durchgefihrt. Die von diesen Anderungen betroffene
Fondsdokumentation, wie z.B. der Verkaufsprospekt, die Besonderen Anlagebedingungen, die
Basisinformationsblatter usw. werden entsprechend aktualisiert. Die geanderten Besonderen
Anlagebedingungen der Teilfonds sind nachfolgend abgedruckt.



Die vorgenannten Anderungen treten am 23. Juli 2024 in Kraft. Der Nettoinventarwert der von
den Indexwechseln betroffenen Teilfonds vom 23. Juli 2024 wird erstmalig den jeweils neuen
Index beriicksichtigen.

Der Verkaufsprospekt, die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-
Sondervermdgens, die Basisinformationsblatter, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die
Ausgabe- und Riicknahmepreise sind in deutscher Sprache unter www.amundietf.com erhaltlich sowie
kostenlos beim Vertreter in der Schweiz.

Zurich, 21. Juni 2024
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zirich
Talacker 50, Postfach 5070, CH-8021 Zurich



Nachfolgend die Besonderen Anlagebedingungen der Teilfonds der Umbrella-Konstruktion

deutschen Rechts Amundi

Besondere Anlagebedingungen

fiir das OGAW-Teilsondervermogen
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

Besondere Anlagebedingungen (,,BABen*) zur Regelung des Rechtsverhéltnisses zwischen

den Anlegern und der Amundi Luxembourg S.A. mit Sitz in Luxemburg
(,,Gesellschaft®)

fiir das von der Gesellschaft gemall der OGAW-Richtlinie
verwaltete Wertpapierindex-Teilsondervermogen deutschen Rechts
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF (,,Teilfonds®),
die nur in Verbindung mit den fiir den Teilfonds

von der Gesellschaft aufgestellten ,,Allgemeinen Anlagebedingungen® (,,AABen®) gelten.



Anlagegrundsitze und Anlagegrenzen:

§ 1 Vermogensgegenstinde

1.

Die Gesellschaft darf fiir den Teilfonds die folgenden Vermdgensgegenstinde erwerben:

a) Wertpapiere gemil § 6 der AABen,

b) Geldmarktinstrumente gemifB § 7 der AABen,

¢) Bankguthaben gemil3 § 8 der AABen,

d) Investmentanteile gemaB § 9 der AABen,

e) Derivate gemal § 10 der AABen,

f) sonstige Anlageinstrumente gemaf § 11 der AABen.

Die Auswahl der fir den Teilfonds zu erwerbenden Aktien, Genussscheine, Indexzertifikate und
Einzeltitelzertifikate ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den
MDAX® ESG+ (NR) EUR (Net Total Return Index) (,,zugrunde liegender Index") nachzubilden.
Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung des MDAX® Index ab, wobei ESG-
Ausschlussfilter und Bewertungs-Methodik des ESG-Bereichs des Datenanbieters International
Shareholder Services Inc. (ISS ESG) verwendet werden, um mindestens 20 Prozent der
Unternehmen des MDAX® auszuschlieBen. Es gelten folgende Bewertungs-Methoden und
Ausschlusskriterien fiir die Unternehmen:

* ESG Rating: Das Rating fiir Unternehmen basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz, der die
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen einschlieBlich deren ESG-Risiken, -Chancen und
-Auswirkungen entlang der Wertschopfungskette eines Unternehmens bewertet. Die Bewertung als
nachhaltig erfolgt anhand von allgemeinen sowie branchenspezifischen Indikatoren im Hinblick auf
die Bereiche Umwelt, Soziales und gute Unternehmensfiihrung (ESG-Bereiche).

Ein Standardsatz von Indikatoren fiir iibergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen
angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit,
Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusitzlich wird eine
iberwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen
branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. fiir die Automobilbranche: Strategie
beziiglich neuer Mobilititskonzepte, CO,-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.),
um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden.

Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen fiir jede Branche vier bis fiinf Schliisselthemen
identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternechmensbewertung
ausmachen, sollen sicherstellen, dass die fir eine bestimmte Branche wichtigsten
Nachhaltigkeitsthemen beriicksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Unternechmensanalyse miindet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating,
das aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem
schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen.

Die Daten fiir die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus 6ffentlich zugénglichen
Informationen bezogen, wie unternechmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen,
Offentliche Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder
lokale Nichtregierungsorganisationen.

* Normenbasierte Ausschlusskriterien: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der
internationalen Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhéltnisse, Umweltschutz und
Korruptionsbekdmpfung gepriift, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und
der OECD-Leitsdtze festgelegt wurden. Unternchmen, die als ,,rot“ eingestuft werden, sind



ausgeschlossen. Die ISS ESG stuft Unternehmen als ,,rot” ein, wenn sie etablierte Normen nicht
einhalten und Probleme nicht angegangen werden.

* Umstrittene Waffen: Unternehmen diirfen nicht an Aktivititen im Bereich umstrittener Waffen
beteiligt sein, wie von der ISS ESG festgestellt. Folgende Waffen gelten als umstritten:
Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme fiir
angereichertes Uran, weille Phosphorwaffen und Kernwaffen (einschlieflich dem
Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS ESG-Recherche zu umstrittenen
Waffen sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle
iiber die betreffenden Geschéftsaktivitidten haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis
hin zur obersten Muttergesellschaft. Die als ,rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind
ausgeschlossen.

* Geschiftsaktivititen: Unternechmen, die bestimmte Kriterien bezogen auf Tabakwaren,
Thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie
deren Ausbau, Olsande, arktische Ol- und Gasexploration, hydraulisches Fracking,
Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie — Uran, zivile
Feuerwaffen und militarische Ausriistung nicht erfiillen, werden ausgeschlossen.

Es gelten folgende Mindestausschliisse:

Die Unternehmen diirfen ihren Umsatz
e nicht zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von
fossilen Brennstoffen (exkl. Erdgas),

¢ zunicht mehr als 10 Prozent aus der Forderung von Kohle und Erdol,

e zunicht mehr als 10 Prozent aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen fiir
Olsande und Olschiefer,

e nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb aufgrund von internationaler Konventionen (z.B.
Chemiewaftenkonvention) geéchteter Waffen generieren.

Es wird nur in solche Unternehmen investiert, die bei ihrer Geschéftstatigkeit die in Art. 2 Nr. 17
der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Governance-Aspekte beachten.

Sofern das ESG-Rating weniger als 20 Prozent der Unternehmen des MDAX® Index ausschlieft,
werden zusitzlich Unternehmen ausgeschlossen, die ein besseres ESG-Rating als D- haben, in ihrer
Bewertung der Einstufung von D- aber am néchsten kommen, bis das Ziel erreicht ist.

Details zu den Indexregeln und Auswahlkriterien sind im Verkaufsprospekt beschrieben. Im
Verkaufsprospekt ist auch die Internetseite des Indexanbieters genannt, wo die Beschreibung der
Methode zur Berechnung des zugrunde liegenden Indexes zu finden ist.

§ 2 Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschifte

1.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte gemél3 § 14 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

2. Pensionsgeschifte gemal3 § 15 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.



§ 3 Anlagegrenzen

Der § 12 der AABen ist bei den Anlagegrenzen zu beriicksichtigen.

Derivate gemiB3 § 10 der AABen diirfen nur in folgenden Sondersituationen im Interesse der
Investoren zum Einsatz kommen, wobei der Wert der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente
10 Prozent des Teilfonds nicht iibersteigen darf:

a) Liquiditdtsengpésse bei einzelnen Werten,

b) spezielle KapitalmaBBnahmen,

c) effizienteres Cash Management,

d) genauere Abbildung des zugrunde liegenden Index oder dhnliches.

Der Teilfonds darf insgesamt hochstens 10 Prozent seines Vermogens in Anteile anderer
inldndischer oder auslidndischer Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,,OGAW®)
oder Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,0GA*) anlegen. Der Teilfonds ist daher als Zielfonds
fiir Dachfonds geeignet.

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absétzen 1 bis 3 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mindestens 94 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8
Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

a) Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen oder an
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

b) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europédischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ansassig
sind und dort der Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;

¢) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansédssig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften in Hohe von mindestens 15 Prozent unterliegen
und nicht von ihr befreit sind;

d) Anteile an anderen Investmentvermdgen entweder in Hohe der bewertungstiglich
verdffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsdchlich in die vorgenannten Anteile an
Kapitalgesellschaften anlegen oder in Hohe der in den Anlagebedingungen des anderen
Investmentvermdgens festgelegten Mindestquote.

Anteilklassen:

§ 4 Anteilklassen

1.

Fiir den Teilfonds konnen Anteilklassen im Sinne von § 17 Absatz 1 der AABen gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Riicknahmeabschlags, der
Pauschalgebiihr, der Mindestanlagesumme, der Wéhrung des Anteilwerts, der Hohe des
Anteilwerts, des Abschlusses von Wahrungskurssicherungsgeschéften oder einer Kombination
dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und liegt im
Ermessen der Gesellschaft. Es werden folgende Anteilklassen gebildet:

e Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist
Alle Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Rechte.

Der Anteilwert wird fiir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung
neuer Anteilklassen, die Ausschiittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermégen ggf.
abzufithrenden Steuern), die Pauschalgebiihr ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieflich
dieser Anteilklasse zugeordnet werden.



4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und

Halbjahresbericht einzeln aufgezéhlt. Die Anteilklasse kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale
werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Der Abschluss von Wiahrungskurssicherungsgeschiften ausschliefSlich zugunsten einer einzigen
Anteilklasse ist nicht vorgesehen, jedoch grundsétzlich zuléssig. Als
Wahrungskurssicherungsinstrumente sind nur Devisentermingeschifte, Wahrungs-Futures,
Wihrungsoptionsgeschifte und Wahrungsswaps sowie sonstige Wahrungskurssicherungsgeschéfte
soweit sie den Derivaten im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB entsprechen, zuldssig. Ausgaben und
Einnahmen aufgrund eines Wéahrungskurssicherungsgeschéfts werden ausschlieBlich der
betreffenden Anteilklasse zugeordnet.

Anteile, Ausgabeaufschlag, Riicknahmeabschlag, Riicknahme von Anteilen und Kosten:

§ 5 Anteile

1.

Die Anteile der Anteilklasse Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist werden als Inhaberanteile
ausgegeben.

Die Anleger sind an den Vermogensgegenstinden des Teilfonds in Hohe ihrer Anteile als
Miteigentiimer nach Bruchteilen beteiligt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, einem Anleger aus wichtigem Grund zu kiindigen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) es sich bei dem Anleger um eine US-Person (d.h. eine natiirliche Person mit Wohnsitz in den
USA oder eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, die geméB den Gesetzen der USA bzw. eines
US-Bundesstaats, US-Territoriums oder einer US-Besitzung gegriindet wurde) oder eine in den
USA steuerpflichtige Person handelt oder

b) der Name des Anlegers auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte Liste der
Personen, Vereinigungen und Korperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU
verhéngt wurden, aufgenommen wurde.

Mit Zugang der Kiindigung ist der Anleger verpflichtet, die erhaltenen Anteile unverziiglich an die
Gesellschaft zuriickzugeben. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden
Riicknahmepreis fiir Rechnung des Teilfonds zuriickzunehmen.

§ 6 Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag

1. Der Ausgabeaufschlag betrdgt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Ausgabeaufschlag steht der Gesellschaft zu.

2. Der Riicknahmeabschlag betrdgt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Riicknahmeabschlag zu berechnen. Der Riicknahmeabschlag steht der Gesellschaft zu.
Erfolgt die Riickgabe iiber die Borse betrigt der Riicknahmeabschlag 0 Prozent.

§ 7 Kosten

1. Die Gesellschaft erhélt fiir die Verwaltung der Anteilklasse Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
Dist des Teilfonds aus dem Fondsvermogen eine tigliche Vergiitung (die Pauschalgebiihr) in Héhe
von bis zu 0,30 Prozent pro Jahr auf Basis des borsentdglich nach § 19 der AABen ermittelten
Nettoinventarwertes. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Pauschalgebiihr zu berechnen.

2. Die Gesellschaft gibt fiir jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt im Jahres- und Halbjahresbericht

die erhobene Pauschalgebiihr an.



3. Die Pauschalgebiihr ist vierteljahrlich nachtriglich an die Gesellschaft zu zahlen.

4. Mit der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B.
Verwabhrstelle, Abschlusspriifer, usw.) abgegolten, soweit nicht in den Nr. 5 ff. etwas Abweichendes
geregelt ist. Dabei sind von der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 folgende Kosten erfasst:

a) Vergiitung fiir die Verwaltung des Teilfonds (Fondsmanagement, administrative Tatigkeiten);

b) Vergiitung der Verwahrstelle;

¢) bankiibliche Depot- und Kontogebiihren, ggf. einschlieBlich der bankiiblichen Kosten fiir die
Verwahrung auslandischer Vermdgensgegenstidnde im Ausland,

d) Kosten fiir den Druck und Versand der fiir die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt);

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Riicknahmepreise und ggf. der Ausschiittungen oder Thesaurierungen und des
Auflésungsberichtes;

f) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen
dauerhaften Datentragers, auler im Fall der Informationen iiber Verschmelzungen von
Investmentvermodgen und aufler im Fall der Informationen tiber Malnahmen im Zusammenhang
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

g) Kosten fiir die Priifung des Teilfonds durch den Abschlusspriifer des Sondervermdgens;

h) Kosten fiir die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

1) Gebiihren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf den Teilfonds erhoben werden;

j) Kosten fiir Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den Teilfonds;

k) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung
eines Vergleichsmafstabes oder Finanzindizes anfallen kdnnen;

1) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeifiihrung, Aufrechterhaltung und Beendigung von
Borsennotierungen der Anteile anfallen;

m) Kosten fiir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméchtigten;

n) Kosten fiir die Analyse des Anlageerfolges des Teilfonds durch Dritte;

0) Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug
auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermogenswerte oder in Bezug auf die
Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt;

p) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in
Buchstaben a) bis 0) genannten und vom Teilfonds zu ersetzenden Aufwendungen.

5. Nicht gemél3 Absatz 1 abgegolten sind Kosten, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, im Zusammenhang
mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermogensgegenstianden (,, Transaktionskosten®).

6. Nicht gemdll Absatz 1 abgegolten sind Aufwendungen, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, fiir die
Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fiir Rechnung des
Teilfonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Teilfonds erhobenen
Anspriichen.

Diese Aufwendungen konnen dem Teilfonds zusitzlich zu der Pauschalgebiihr geméfl Absatz 1
belastet werden.

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschldage
und Riicknahmeabschldge offen zu legen, die dem Teilfonds im Berichtszeitraum fiir den Erwerb
und die Riicknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb
von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentlich unmittelbare oder mittelbare



Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fiir den Erwerb und
die Riicknahme keine Ausgabeaufschlige und Riicknahmeabschlige berechnen. Die Gesellschaft
hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergiitung offen zu legen, die dem Teilfonds von
der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, als Pauschalgebiihr fiir die im Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet
wurde.

Ertragsverwendung und Geschéftsjahr:

§ 8 Ausschiittung

1. Fir die ausschiittenden Anteilklassen schiittet die Gesellschaft grundsitzlich die wihrend des
Geschiftsjahres fiir Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Ertrdge — unter Berilicksichtigung des
zugehorigen Ertragsausgleichs — aus. Realisierte Verduflerungsgewinne — unter Beriicksichtigung
des zugehorigen Ertragsausgleichs — kdnnen anteilig ebenfalls zur Ausschiittung herangezogen
werden.

2. Die Schlussausschiittung erfolgt innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschiftsjahres.
Dariiber hinaus kann die Gesellschaft unterjahrig Zwischenausschiittungen vornehmen.

3. Die Hohe der Zwischenausschiittung steht im Ermessen der Gesellschaft. Sie ist nicht verpflichtet,
die gesamten, bis zum Zeitpunkt einer Zwischenausschiittung angesammelten ausschiittbaren
Ertrage geméll Absatz 1 auszuschiitten, sondern sie kann die ordentlichen Ertrdge auch bis zum
nachsten Ausschiittungstermin vortragen.

4. Ausschiittbare anteilige Ertrige gemidfl Absatz 1 konnen zur Ausschiittung in spéateren
Geschiftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrége 15 Prozent
des jeweiligen Wertes des Teilfonds zum Ende des Geschéftsjahres nicht libersteigt. Ertrdge aus
Rumpfgeschiftsjahren konnen vollstindig vorgetragen werden.

5. Im Interesse der Substanzerhaltung konnen anteilige Ertrdge teilweise, in Sonderféllen auch
vollstandig, zur Wiederanlage im Teilfonds bestimmt werden.

6. Folgende Anteilklasse ist ausschiittend:
e Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist

§ 9 Thesaurierung der Ertrige

Fiir die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die wihrend des Geschiftsjahres fiir
Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden
und sonstigen Ertrdge — unter Berilicksichtigung des zugehdrigen Ertragsausgleichs — sowie die
realisierten VerduBerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Teilfonds anteilig wieder an.

§ 10 Ertragsverwendung

Werden fiir den Teilfonds keine Anteilklassen gebildet, werden Ertrdge ausgeschiittet. § 8 gilt
entsprechend.

§ 11 Geschiiftsjahr

Das Geschiftsjahr des Teilfonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des
darauffolgenden Jahres.



§ 12 Riickgabefrist und Riickgabebeschrinkung

Die Gesellschaft kann die Riicknahme beschranken, wenn die Riickgabeverlangen der Anleger
mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert).
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Besondere Anlagebedingungen
fiir das OGAW-Teilsondervermogen
Amundi TecDAX UCITS ETF

Besondere Anlagebedingungen (,,BABen‘) zur Regelung des Rechtsverhéltnisses zwischen
den Anlegern und der Amundi Luxembourg S.A. mit Sitz in Luxemburg (,,Gesellschaft®)
fiir das von der Gesellschaft gemall der OGAW-Richtlinie
verwaltete Wertpapierindex-Teilsondervermdgen deutschen Rechts
Amundi TecDAX UCITS ETF (,,Teilfonds*),
die nur in Verbindung mit den fiir den Teilfonds

von der Gesellschaft aufgestellten ,,Allgemeinen Anlagebedingungen* (,,AABen®) gelten.

1"



Anlagegrundsitze und Anlagegrenzen:

§ 1 Vermogensgegenstinde

1.

Die Gesellschaft darf fiir den Teilfonds die folgenden Vermdgensgegenstinde erwerben:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wertpapiere gemal § 6 der AABen,
Geldmarktinstrumente gemél3 § 7 der AABen,
Bankguthaben gemal} § 8 der AABen,
Investmentanteile geméafB3 § 9 der AABen,

Derivate gemal3 § 10 der AABen,

sonstige Anlageinstrumente gemal § 11 der AABen.

Die Auswahl der fir den Teilfonds zu erwerbenden Aktien, Genussscheine, Indexzertifikate und
Einzeltitelzertifikate ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den
TecDAX® (Performance-Index) (,,zugrunde liegender Index") nachzubilden.

§ 2 Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschifte

1.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte gemél3 § 14 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

2. Pensionsgeschifte gemal § 15 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

§ 3 Anlagegrenzen

1.
2.

Der § 12 der AABen ist bei den Anlagegrenzen zu beriicksichtigen.

Derivate gemd3 § 10 der AABen diirfen nur in folgenden Sondersituationen im Interesse der
Investoren zum Einsatz kommen, wobei der Wert der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente
10 Prozent des Teilfonds nicht iibersteigen darf:

a)
b)
c)
d)

Liquidititsengpidsse bei einzelnen Werten,

spezielle KapitalmaBBnahmen,

effizienteres Cash Management,

genauere Abbildung des zugrunde liegenden Index oder dhnliches.

Der Teilfonds darf insgesamt hochstens 10 Prozent seines Vermdgens in Anteile anderer
inldndischer oder auslidndischer Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,,OGAW®)
oder Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,OGA*) anlegen. Der Teilfonds ist daher als Zielfonds
fiir Dachfonds geeignet.

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absétzen 1 bis 3 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mindestens 94 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8
Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

a)

b)

Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen oder an
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Européischen Wirtschaftsraum anséssig
sind und dort der Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;

Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansdssig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften in Hohe von mindestens 15 Prozent unterliegen
und nicht von ihr befreit sind;
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d) Anteile an anderen Investmentvermdgen entweder in Hohe der bewertungstiaglich
verOffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsdchlich in die vorgenannten Anteile an
Kapitalgesellschaften anlegen oder in Hohe der in den Anlagebedingungen des anderen
Investmentvermdgens festgelegten Mindestquote.

Anteilklassen:

§ 4 Anteilklassen

1.

Fiir den Teilfonds konnen Anteilklassen im Sinne von § 17 Absatz 1 der AABen gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Riicknahmeabschlags, der
Pauschalgebiihr, der Mindestanlagesumme, der Wéahrung des Anteilwerts, der Hohe des
Anteilwerts, des Abschlusses von Wéahrungskurssicherungsgeschéften oder einer Kombination
dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und liegt im
Ermessen der Gesellschaft. Es werden folgende Anteilklassen gebildet:

e Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
Alle Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Rechte.

Der Anteilwert wird fiir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung
neuer Anteilklassen, die Ausschiittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermogen ggf.
abzufilhrenden Steuern), die Pauschalgebiihr ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich
dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und
Halbjahresbericht einzeln aufgezdhlt. Die Anteilklasse kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale
werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Der Abschluss von Wihrungskurssicherungsgeschiften ausschlieSlich zugunsten einer einzigen
Anteilklasse ist nicht vorgesehen, jedoch grundsitzlich zulassig. Als
Wiéhrungskurssicherungsinstrumente sind nur Devisentermingeschéfte, Wéhrungs-Futures,
Wahrungsoptionsgeschifte und Wahrungsswaps sowie sonstige Wéahrungskurssicherungsgeschéfte
soweit sie den Derivaten im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB entsprechen, zuldssig. Ausgaben und
Einnahmen aufgrund eines Wahrungskurssicherungsgeschéfts werden ausschlieBlich der
betreffenden Anteilklasse zugeordnet.

Anteile, Ausgabeaufschlag, Riicknahmeabschlag, Riicknahme von Anteilen und Kosten:

§ 5 Anteile

1.

Die Anteile der Anteilklasse Amundi TecDAX UCITS ETF Dist werden als Inhaberanteile
ausgegeben.

Die Anleger sind an den Vermdgensgegenstinden des Teilfonds in Hohe ihrer Anteile als
Miteigentiimer nach Bruchteilen beteiligt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, einem Anleger aus wichtigem Grund zu kiindigen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) es sich bei dem Anleger um eine US-Person (d.h. eine natiirliche Person mit Wohnsitz in den
USA oder eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, die gemil3 den Gesetzen der USA bzw. eines
US-Bundesstaats, US-Territoriums oder einer US-Besitzung gegriindet wurde) oder eine in den
USA steuerpflichtige Person handelt oder
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b) der Name des Anlegers auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte Liste der
Personen, Vereinigungen und Korperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU
verhidngt wurden, aufgenommen wurde.

Mit Zugang der Kiindigung ist der Anleger verpflichtet, die erhaltenen Anteile unverziiglich an die

Gesellschaft zuriickzugeben. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden

Riicknahmepreis fiir Rechnung des Teilfonds zuriickzunehmen.

§ 6 Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag

1. Der Ausgabeaufschlag betrdgt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Ausgabeaufschlag steht der Gesellschaft zu.

2. Der Riicknahmeabschlag betrdgt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Riicknahmeabschlag zu berechnen. Der Riicknahmeabschlag steht der Gesellschaft zu.
Erfolgt die Riickgabe iiber die Borse betrdgt der Riicknahmeabschlag 0 Prozent.

§ 7 Kosten

1. Die Gesellschaft erhilt fiir die Verwaltung der Anteilklasse Amundi TecDAX UCITS ETF Dist des
Teilfonds aus dem Fondsvermdgen eine tigliche Vergiitung (die Pauschalgebiihr) in Hohe von bis
zu 0,40 Prozent pro Jahr auf Basis des borsentdglich nach § 19 der AABen ermittelten
Nettoinventarwertes. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Pauschalgebiihr zu berechnen.

2. Die Gesellschaft gibt fiir jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt im Jahres- und Halbjahresbericht
die erhobene Pauschalgebiihr an.

3. Die Pauschalgebiihr ist vierteljéhrlich nachtraglich an die Gesellschaft zu zahlen.

4. Mit der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B.

Verwabhrstelle, Abschlusspriifer, usw.) abgegolten, soweit nicht in den Nr. 5 ff. etwas Abweichendes
geregelt ist. Dabei sind von der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 folgende Kosten erfasst:

a) Vergltung fiir die Verwaltung des Teilfonds (Fondsmanagement, administrative Tatigkeiten);

b) Vergiitung der Verwahrstelle;

¢) bankiibliche Depot- und Kontogebiihren, ggf. einschlieBlich der bankiiblichen Kosten fiir die
Verwahrung auslandischer Vermogensgegenstiande im Ausland;

d) Kosten fiir den Druck und Versand der fiir die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt);

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Riicknahmepreise und ggf. der Ausschiittungen oder Thesaurierungen und des
Auflésungsberichtes;

f) Kosten der Erstellung und Verwendung ecines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen
dauerhaften Datentragers, auler im Fall der Informationen iiber Verschmelzungen von
Investmentvermodgen und auBler im Fall der Informationen tiber Malnahmen im Zusammenhang
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

g) Kosten fiir die Priifung des Teilfonds durch den Abschlusspriifer des Sondervermogens;

h) Kosten fiir die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

i) Gebiihren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf den Teilfonds erhoben werden;

j)  Kosten fiir Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den Teilfonds;

k) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung
eines Vergleichsmalstabes oder Finanzindizes anfallen kdnnen;
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1) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiflihrung, Aufrechterhaltung und Beendigung von
Borsennotierungen der Anteile anfallen;

m) Kosten fir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméchtigten;

n) Kosten fir die Analyse des Anlageerfolges des Teilfonds durch Dritte;

o) Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug
auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermogenswerte oder in Bezug auf die
Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt;

p) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in
Buchstaben a) bis 0) genannten und vom Teilfonds zu ersetzenden Aufwendungen.

Nicht geméll Absatz 1 abgegolten sind Kosten, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, im Zusammenhang
mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermogensgegenstinden (,, Transaktionskosten®).

Nicht gemd3 Absatz 1 abgegolten sind Aufwendungen, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, fiir die
Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fiir Rechnung des
Teilfonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Teilfonds erhobenen
Anspriichen.

Diese Aufwendungen konnen dem Teilfonds zusétzlich zu der Pauschalgebiihr gemi3 Absatz 1
belastet werden.

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschliage
und Riicknahmeabschldge offen zu legen, die dem Teilfonds im Berichtszeitraum fiir den Erwerb
und die Riicknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb
von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentlich unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fiir den Erwerb und
die Riicknahme keine Ausgabeaufschlige und Riicknahmeabschlége berechnen. Die Gesellschaft
hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergiitung offen zu legen, die dem Teilfonds von
der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, als Pauschalgebiihr fiir die im Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet
wurde.

Ertragsverwendung und Geschéftsjahr:

§ 8 Ausschiittung

1.

Fiir die ausschiittenden Anteilklassen schiittet die Gesellschaft grundsitzlich die wdhrend des
Geschiftsjahres fiir Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Ertrdge — unter Berilicksichtigung des
zugehorigen Ertragsausgleichs — aus. Realisierte Verduflerungsgewinne — unter Berlicksichtigung
des zugehorigen Ertragsausgleichs — konnen anteilig ebenfalls zur Ausschiittung herangezogen
werden.

Die Schlussausschiittung erfolgt innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschiftsjahres.
Dariiber hinaus kann die Gesellschaft unterjahrig Zwischenausschiittungen vornehmen.

Die Hohe der Zwischenausschiittung steht im Ermessen der Gesellschaft. Sie ist nicht verpflichtet,
die gesamten, bis zum Zeitpunkt einer Zwischenausschiittung angesammelten ausschiittbaren
Ertrage gemél Absatz 1 auszuschiitten, sondern sie kann die ordentlichen Ertrdge auch bis zum
nichsten Ausschiittungstermin vortragen.
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4. Ausschiittbare anteilige Ertrige gemidll Absatz 1 konnen zur Ausschiittung in spéateren
Geschiftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrége 15 Prozent
des jeweiligen Wertes des Teilfonds zum Ende des Geschéftsjahres nicht {ibersteigt. Ertrdge aus
Rumpfgeschiftsjahren konnen vollstandig vorgetragen werden.

5. Im Interesse der Substanzerhaltung konnen anteilige Ertrége teilweise, in Sonderfillen auch
vollstandig, zur Wiederanlage im Teilfonds bestimmt werden.

6. Folgende Anteilklasse ist ausschiittend:

e Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
§ 9 Thesaurierung der Ertrige

Fiir die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die widhrend des Geschiftsjahres fiir
Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden
und sonstigen Ertrdge — unter Berlicksichtigung des zugehdrigen Ertragsausgleichs — sowie die
realisierten VerduBerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Teilfonds anteilig wieder an.

§ 10 Ertragsverwendung

Werden fiir den Teilfonds keine Anteilklassen gebildet, werden Ertrdge ausgeschiittet. § 8 gilt
entsprechend.

§ 11 Geschiiftsjahr

Das Geschiftsjahr des Teilfonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des
darauffolgenden Jahres.

§ 12 Riickgabefrist und Riickgabebeschrinkung

Die Gesellschaft kann die Riicknahme beschranken, wenn die Riickgabeverlangen der Anleger
mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert).
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Besondere Anlagebedingungen
fiir das OGAW-Teilsondervermogen

Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF

Besondere Anlagebedingungen (,,BABen*) zur Regelung des Rechtsverhéltnisses zwischen
den Anlegern und der Amundi Luxembourg S.A. mit Sitz in Luxemburg (,,Gesellschaft®)
fiir das von der Gesellschaft geméfl der OGAW-Richtlinie verwaltete
Wertpapierindex-Teilsondervermdgen deutschen Rechts
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF (,,Teilfonds*),
die nur in Verbindung mit den fiir den Teilfonds

von der Gesellschaft aufgestellten ,,Allgemeinen Anlagebedingungen® (,,AABen®) gelten.
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Anlagegrundsitze und Anlagegrenzen:

§ 1 Vermogensgegenstinde

1.

Die Gesellschaft darf fiir den Teilfonds die folgenden Vermdgensgegenstinde erwerben:

a) Wertpapiere gemil § 6 der AABen,

b) Geldmarktinstrumente gemif3 § 7 der AABen,

¢) Bankguthaben gemil3 § 8 der AABen,

d) Investmentanteile gemaB § 9 der AABen,

e) Derivate gemal § 10 der AABen,

f) sonstige Anlageinstrumente geméf § 11 der AABen.

Die Auswahl der fiur den Teilfonds zu erwerbenden Aktien, Genussscheine, Indexzertifikate und
Einzeltitelzertifikate ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den
STOXX® Europe 600 ESG+ EUR Net Return Index (,,zugrunde liegender Index") nachzubilden.

Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung von ca. 480 Werte des STOXX® Europe
600 ab, nachdem eine Reihe von Bewertungskriterien fiir Compliance, Engagement und ESG-
Leistung angewandt wurden. Unternehmen, die die Kriterien der ISS-ESG Normenbasierten
Bewertung nicht erfiillen oder an umstrittenen Waffen beteiligt sind, kommen fiir die Auswahl nicht
in Frage. Es werden zusitzliche Ausschlussfilter angewandt, um Unternehmen, die in den Bereichen
Tabak, thermische Kohle, unkonventionelles Ol und Gas, zivile Schusswaffen und militdrische
Vertrage titig sind, zu iberpriifen. Es gelten folgende Bewertungsmethoden und
Ausschlusskriterien fiir die Unternehmen:

* ESG Ratings: Das Rating flir Unternehmen basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz, der die
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen einschlie8lich deren ESG-Risiken,
-Chancen und -Auswirkungen entlang der Wertschopfungskette eines Unternehmens bewertet. Die
Bewertung als nachhaltig erfolgt anhand von allgemeinen sowie branchenspezifischen Indikatoren
im Hinblick auf die Bereiche Umwelt, Soziales und gute Unternehmensfiihrung (ESG-Bereiche).

Ein Standardsatz von Indikatoren fiir {ibergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen
angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit,
Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusitzlich wird eine
iiberwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen
branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. fiir die Automobilbranche: Strategie
beziiglich neuer Mobilitdtskonzepte, CO,-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.),
um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden.

Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen fiir jede Branche vier bis fiinf Schliisselthemen
identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternehmensbewertung
ausmachen, sollen sicherstellen, dass die fiir eine bestimmte Branche wichtigsten
Nachhaltigkeitsthemen beriicksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Unternehmensanalyse miindet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating,
das aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem
schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen.

Die Daten fiir die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus offentlich zugénglichen
Informationen bezogen, wie unternechmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen,
Offentliche Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder
lokale Nichtregierungsorganisationen.

* Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre FEinhaltung der internationalen
Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhdltnisse, Umweltschutz und
Korruptionsbekdmpfung gepriift, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und
der OECD-Leitsdtze festgelegt wurden. Unternehmen, die als ,,rot“ eingestuft werden, sind
ausgeschlossen. Die ISS-ESG stuft Unternehmen als ,,rot™ ein, wenn sie etablierte Normen nicht
einhalten und Probleme nicht angegangen werden.
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* Umstrittene Waffen: STOXX Ltd. wird diejenigen Unternehmen ausschlieBen, die gemif ISS-
ESG an umstrittenen Waffen beteiligt sind. Folgende Waffen gelten als umstritten:
Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme fiir
angereichertes Uran und Atomwaffen (einschlielich dem Atomwaffensperrvertrag unterliegende
Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen Waffen sollen alle Unternehmen in einer
Unternehmensstruktur  ermittelt werden, die die Kontrolle iiber die betreffenden
Geschiéftsaktivititen haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis hin zur obersten
Muttergesellschaft. Die als ,,rot* gekennzeichneten Unternehmen sind ausgeschlossen.

¢ Geschiftsaktivititen: Unternehmen, die bestimmte Kriterien bezogen auf Tabakwaren,
Thermische Kohle, unkonventionelles Ol und Gas, zivile Waffen und militdrische Ausriistung nicht
erfiillen, werden ausgeschlossen.

Es gelten folgende Mindestausschliisse:
Die Unternehmen diirfen ihren Umsatz

¢ nicht zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von
fossilen Brennstoffen (exkl. Erdgas),

¢ zunicht mehr als 10 Prozent aus der Forderung von Kohle und Erdol,

¢ zunicht mehr als 10 Prozent aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen fiir
Olsande und Olschiefer,

e nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb aufgrund von internationaler Konventionen (z.B.
Chemiewaftenkonvention) geéchteter Waffen generieren.

Die verbleibenden Wertpapiere werden in absteigender Reihenfolge ihrer ESG-Bewertungen
innerhalb vorher definierter Branchengruppen gereiht. Der STOXX® Europe 600 ESG+ Index wiihlt
die bestplatzierten Wertpapiere in jeder der ICB-Branchen aus, bis die Anzahl der ausgewahlten
Wertpapiere 80% der Anzahl der Wertpapiere im STOXX® Europe 600 erreicht.

Details zu den Indexregeln und Auswahlkriterien sind im Verkaufsprospekt beschrieben. Im
Verkaufsprospekt ist auch die Internetseite des Indexanbieters genannt, wo die Beschreibung der
Methode zur Berechnung des zugrunde liegenden Indexes zu finden ist.

§ 2 Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschifte

1. Wertpapier-Darlehensgeschifte geméf § 14 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

2. Pensionsgeschifte gemdl § 15 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

§ 3 Anlagegrenzen

1. Der § 12 der AABen ist bei den Anlagegrenzen zu beriicksichtigen.

2. Derivate gemil § 10 der AABen diirfen nur in folgenden Sondersituationen im Interesse der
Investoren zum Finsatz kommen, wobei der Wert der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente
10 Prozent des Teilfonds nicht iibersteigen darf:
a) Liquiditétsengpésse bei einzelnen Werten,
b) spezielle KapitalmaBBnahmen,
c¢) effizienteres Cash Management,
d) genauere Abbildung des zugrunde liegenden Index oder dhnliches.

3. Der Teilfonds darf insgesamt hochstens 10 Prozent seines Vermdgens in Anteile anderer

inldndischer oder auslidndischer Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,,OGAW®)
oder Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,OGA*) anlegen. Der Teilfonds ist daher als Zielfonds
fiir Dachfonds geeignet.
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4,

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absétzen 1 bis 3 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mindestens 92 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8
Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

a) Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen oder an
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Européischen Wirtschaftsraum anséssig
sind und dort der Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;

c) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat anséssig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften in Héhe von mindestens 15 Prozent unterliegen
und nicht von ihr befreit sind;

d) Anteile an anderen Investmentvermdgen entweder in Hohe der bewertungstiglich
verdffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsdchlich in die vorgenannten Anteile an
Kapitalgesellschaften anlegen oder in Hohe der in den Anlagebedingungen des anderen
Investmentvermdgens festgelegten Mindestquote.

Anteilklassen:

§ 4 Anteilklassen

1.

Fiir den Teilfonds konnen Anteilklassen im Sinne von § 17 Absatz 1 der AABen gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Riicknahmeabschlags, der
Pauschalgebiihr, der Mindestanlagesumme, der Wahrung des Anteilwerts, der Hohe des
Anteilwerts, des Abschlusses von Wéahrungskurssicherungsgeschéften oder einer Kombination
dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und liegt im
Ermessen der Gesellschaft. Es werden folgende Anteilklassen gebildet:

o Amundi STOXX Europe 600 ESG IT UCITS ETF Dist
Alle Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Rechte.

Der Anteilwert wird fiir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung
neuer Anteilklassen, die Ausschiittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermdgen ggf.
abzufithrenden Steuern), die Pauschalgebiihr ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlielich
dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und
Halbjahresbericht einzeln aufgezihlt. Die Anteilklasse kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale
werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Der Abschluss von Wiahrungskurssicherungsgeschiften ausschliefSlich zugunsten einer einzigen
Anteilklasse ist nicht vorgesehen, jedoch grundsétzlich zuldssig. Als
Wiéhrungskurssicherungsinstrumente sind nur Devisentermingeschéfte, Wéhrungs-Futures,
Wahrungsoptionsgeschifte und Wahrungsswaps sowie sonstige Wahrungskurssicherungsgeschéfte
soweit sie den Derivaten im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB entsprechen, zuldssig. Ausgaben und
Einnahmen aufgrund eines Wéahrungskurssicherungsgeschéfts werden ausschlieBlich der
betreffenden Anteilklasse zugeordnet.
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Anteile, Ausgabeaufschlag, Riicknahmeabschlag, Riicknahme von Anteilen und Kosten:

§ 5 Anteile

1.

Die Anteile der Anteilklasse Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist werden als
Inhaberanteile ausgegeben.

Die Anleger sind an den Vermdgensgegenstinden des Teilfonds in Hohe ihrer Anteile als
Miteigentiimer nach Bruchteilen beteiligt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, einem Anleger aus wichtigem Grund zu kiindigen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) es sich bei dem Anleger um eine US-Person (d.h. eine natiirliche Person mit Wohnsitz in den
USA oder eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, die geméf den Gesetzen der USA bzw. eines
US-Bundesstaats, US-Territoriums oder einer US-Besitzung gegriindet wurde) oder eine in den
USA steuerpflichtige Person handelt oder

b) der Name des Anlegers auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte Liste der
Personen, Vereinigungen und Korperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU
verhéngt wurden, aufgenommen wurde.

Mit Zugang der Kiindigung ist der Anleger verpflichtet, die erhaltenen Anteile unverziiglich an die
Gesellschaft zuriickzugeben. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden
Riicknahmepreis fiir Rechnung des Teilfonds zuriickzunehmen.

§ 6 Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag

1. Der Ausgabeaufschlag betrigt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Ausgabeaufschlag steht der Gesellschaft zu.

2. Der Riicknahmeabschlag betrdagt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Riicknahmeabschlag zu berechnen. Der Riicknahmeabschlag steht der Gesellschaft zu.
Erfolgt die Riickgabe iiber die Borse betrdgt der Riicknahmeabschlag 0 Prozent.

§ 7 Kosten

1. Die Gesellschaft erhélt fiir die Verwaltung der Anteilklasse Amundi STOXX Europe 600 ESG 11
UCITS ETF Dist des Teilfonds aus dem Fondsvermdgen eine tédgliche Vergiitung (die
Pauschalgebiihr) in Héhe von bis zu 0,19 Prozent pro Jahr auf Basis des borsentdglich nach § 19 der
AABen ermittelten Nettoinventarwertes. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere
Pauschalgebiihr zu berechnen.

2. Die Gesellschaft gibt fiir jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt im Jahres- und Halbjahresbericht
die erhobene Pauschalgebiihr an.

3. Die Pauschalgebiihr ist vierteljéhrlich nachtraglich an die Gesellschaft zu zahlen.

4. Mit der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B.

Verwahrstelle, Abschlusspriifer, usw.) abgegolten, soweit nicht in den Nr. 5 ff. etwas Abweichendes
geregelt ist. Dabei sind von der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 folgende Kosten erfasst:

a) Vergiitung fiir die Verwaltung des Teilfonds (Fondsmanagement, administrative Tatigkeiten);

b) Vergiitung der Verwahrstelle;

¢) bankiibliche Depot- und Kontogebiihren, ggf. einschlieBlich der bankiiblichen Kosten fiir die
Verwahrung ausliandischer Vermogensgegenstinde im Ausland,
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d) Kosten fiir den Druck und Versand der fiir die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt);

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Riicknahmepreise und ggf. der Ausschiittungen oder Thesaurierungen und des
Auflésungsberichtes;

f) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen
dauerhaften Datentrdgers, auler im Fall der Informationen iiber Verschmelzungen von
Investmentvermdgen und auBler im Fall der Informationen iiber Mafinahmen im Zusammenhang
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

g) Kosten fiir die Priifung des Teilfonds durch den Abschlusspriifer des Sondervermogens;

h) Kosten fiir die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

i) Gebiihren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf den Teilfonds erhoben werden;

j) Kosten fiir Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den Teilfonds;

k) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung
eines Vergleichsmaf3stabes oder Finanzindizes anfallen kdnnen;

1) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeifiihrung, Aufrechterhaltung und Beendigung von
Borsennotierungen der Anteile anfallen;

m) Kosten fiir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméchtigten;

n) Kosten fiir die Analyse des Anlageerfolges des Teilfonds durch Dritte;

0) Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug
auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermogenswerte oder in Bezug auf die
Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt;

p) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in
Buchstaben a) bis 0) genannten und vom Teilfonds zu ersetzenden Aufwendungen.

Nicht geméll Absatz 1 abgegolten sind Kosten, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, im Zusammenhang
mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermogensgegenstianden (,, Transaktionskosten®).

Nicht gemd3 Absatz 1 abgegolten sind Aufwendungen, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, fiir die
Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fiir Rechnung des
Teilfonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Teilfonds erhobenen
Anspriichen.

Diese Aufwendungen konnen dem Teilfonds zusitzlich zu der Pauschalgebiihr geméll Absatz 1
belastet werden.

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschlage
und Riicknahmeabschldge offen zu legen, die dem Teilfonds im Berichtszeitraum fiir den Erwerb
und die Riicknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb
von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentlich unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fiir den Erwerb und
die Riicknahme keine Ausgabeaufschldge und Riicknahmeabschldge berechnen. Die Gesellschaft
hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergiitung offen zu legen, die dem Teilfonds von
der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, als Pauschalgebiihr fiir die im Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet
wurde.
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Ertragsverwendung und Geschéftsjahr:

§ 8 Ausschiittung

1.

Fir die ausschiittenden Anteilklassen schiittet die Gesellschaft grundsitzlich die wéhrend des
Geschiftsjahres fiir Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Ertrdge — unter Beriicksichtigung des
zugehorigen Ertragsausgleichs — aus. Realisierte Verduflerungsgewinne — unter Beriicksichtigung
des zugehorigen Ertragsausgleichs — konnen anteilig ebenfalls zur Ausschiittung herangezogen
werden.

Die Schlussausschiittung erfolgt innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschéftsjahres.
Dariiber hinaus kann die Gesellschaft unterjahrig Zwischenausschiittungen vornehmen.

Die Hohe der Zwischenausschiittung steht im Ermessen der Gesellschaft. Sie ist nicht verpflichtet
die gesamten, bis zum Zeitpunkt einer Zwischenausschiittung angesammelten, ausschiittbaren
Ertrage gemall Absatz 1 auszuschiitten, sondern sie kann die ordentlichen Ertrdge auch bis zum
nichsten Ausschiittungstermin vortragen.

Ausschiittbare anteilige Ertrige gemidB Absatz 1 konnen zur Ausschiittung in spéteren
Geschiftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrage 15 Prozent
des jeweiligen Wertes des Teilfonds zum Ende des Geschiftsjahres nicht iibersteigt. Ertrdge aus
Rumpfgeschiftsjahren konnen vollstdndig vorgetragen werden.

Im Interesse der Substanzerhaltung konnen anteilige Ertrdge teilweise, in Sonderfillen auch
vollstindig, zur Wiederanlage im Teilfonds bestimmt werden.

Folgende Anteilklasse ist ausschiittend:

e  Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist

§ 9 Thesaurierung der Ertrige

Fiir die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die wihrend des Geschiftsjahres fiir
Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden
und sonstigen Ertrdge — unter Berlicksichtigung des zugehdrigen Ertragsausgleichs — sowie die
realisierten VerduBerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Teilfonds anteilig wieder an.

§ 10 Ertragsverwendung

Werden fiir den Teilfonds keine Anteilklassen gebildet, werden Ertrige ausgeschiittet. § 8 gilt
entsprechend.

§ 11 Geschiftsjahr

Das Geschiftsjahr des Teilfonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des
darauffolgenden Jahres.

§ 12 Riickgabefrist und Riickgabebeschrinkung

Die Gesellschaft kann die Riicknahme beschrinken, wenn die Riickgabeverlangen der Anleger
mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert).
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Besondere Anlagebedingungen

fiir das OGAW-Teilsondervermogen
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF

Besondere Anlagebedingungen (,,BABen‘) zur Regelung des Rechtsverhéltnisses zwischen
den Anlegern und der Amundi Luxembourg S.A. mit Sitz in Luxemburg (,,Gesellschaft*)
fiir das von der Gesellschaft gemall der OGAW-Richtlinie verwaltete
Wertpapierindex-Teilsondervermdgen deutschen Rechts
Amundi DAX 50 ESG I UCITS ETF (,,Teilfonds®),
die nur in Verbindung mit den fiir den Teilfonds

von der Gesellschaft aufgestellten ,,Allgemeinen Anlagebedingungen® (,,AABen®) gelten.
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Anlagegrundsitze und Anlagegrenzen:

§ 1 Vermogensgegenstinde

1.

Die Gesellschaft darf fiir den Teilfonds die folgenden Vermogensgegenstinde erwerben:

a) Wertpapiere gemdl} § 6 der AABen,

b) Geldmarktinstrumente gemal3 § 7 der AABen,

c) Bankguthaben gemél § 8 der AABen,

d) Investmentanteile gemal § 9 der AABen,

e) Derivate gemdl § 10 der AABen,

f) sonstige Anlageinstrumente gemdl3 § 11 der AABen.

Die Auswahl der fir den Teilfonds zu erwerbenden Aktien, Genussscheine, Indexzertifikate und
Einzeltitelzertifikate ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den
DAX® 50 ESG+ Net Return EUR Index (Net-Performance-Index) (,,zugrunde liegender Index")
nachzubilden.

Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit dem hdchsten
ESG-Ranking, die aus den 75 grofiten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung des
HDAX®-Index ausgewihlt wurden, unter Verwendung von ESG-Ausschlussfiltern und
Bewertungsmethoden aus dem ESG-Bereich des Datenanbieters International Shareholder Services
Inc. (ISS-ESG). Fiir die Unternechmen gelten die folgenden Bewertungsmethoden und
Ausschlusskriterien:

* ESG Ratings: Das Rating fiir Unternehmen basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz, der die
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen einschlieBlich deren ESG-Risiken,
-Chancen und -Auswirkungen entlang der Wertschopfungskette eines Unternehmens bewertet. Die
Bewertung als nachhaltig erfolgt anhand von allgemeinen sowie branchenspezifischen Indikatoren
im Hinblick auf die Bereiche Umwelt, Soziales und gute Unternehmensfiihrung (ESG-Bereiche).

Ein Standardsatz von Indikatoren fiir libergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen
angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit,
Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusitzlich wird eine
iiberwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen
branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. fiir die Automobilbranche: Strategie
beziiglich neuer Mobilitdtskonzepte, CO,-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.),
um auf Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden.

Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen fiir jede Branche vier bis fiinf Schliisselthemen
identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternechmensbewertung
ausmachen, sollen sicherstellen, dass die fiir eine bestimmte Branche wichtigsten
Nachhaltigkeitsthemen beriicksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Unternehmensanalyse miindet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating,
das aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem
schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen.

Die Daten fiir die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus offentlich zugénglichen
Informationen bezogen, wie unternchmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen,
Offentliche Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder
lokale Nichtregierungsorganisationen.
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¢ Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der internationalen
Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhdltnisse, Umweltschutz und
Korruptionsbekdmpfung gepriift, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und
der OECD-Leitsdtze festgelegt wurden. Unternehmen, die als ,rot“ eingestuft werden, sind
ausgeschlossen. Die ISS-ESG stuft Unternehmen als ,,rot™ ein, wenn sie etablierte Normen nicht
einhalten und Probleme nicht angegangen werden.

* Umstrittene Waffen: STOXX Ltd. wird diejenigen Unternehmen ausschlieBen, die gemif3 ISS-
ESG an umstrittenen Waffen beteiligt sind. Folgende Waffen gelten als umstritten:
Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme fiir
angereichertes Uran, weile Phosphorwaffen und Kernwaffen (einschlieBlich dem
Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen
Waffen sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle
iber die betreffenden Geschiftsaktivititen haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis
hin zur obersten Muttergesellschaft. Die als ,rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind
ausgeschlossen.

¢ Geschiiftsaktivititen: Unternehmen, die bestimmte Kriterien bezogen auf Tabakwaren,
Thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie
deren Ausbau, Olsand, arktische OI- und Gasexploration, hydraulisches Fracking,
Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie — Uran, zivile Waffen
und militdrische Ausriistung nicht erfiillen, werden ausgeschlossen.

Es gelten folgende Mindestausschliisse:

Die Unternehmen diirfen ithren Umsatz

¢ nicht zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von
fossilen Brennstoffen (exkl. Erdgas),

¢ zunicht mehr als 10 Prozent aus der Forderung von Kohle und Erdol,

¢ zunicht mehr als 10 Prozent aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen fiir
Olsande und Olschiefer,

¢ nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb aufgrund von internationaler Konventionen (z.B.
Chemiewaffenkonvention) gedchteter Waffen generieren.

Aus den verbleibenden Unternehmen werden dann die 50 Unternehmen mit dem besten ESG
Ergebnis in den Index aufgenommen. Falls weniger als 50 Unternehmen fiir die Aufnahme in Frage
kommen, wird kein zuséitzliches Unternehmen aufgenommen und der Index besteht aus weniger als
50 Unternehmen. Falls das ESG Ergebnis fiir zwei Unternehmen identisch ist, wird das groBere
Unternehmen in Bezug auf die Streubesitz-Marktkapitalisierung ausgewabhlt.

Details zu den Indexregeln und Auswahlkriterien sind im Verkaufsprospekt beschrieben. Im
Verkaufsprospekt ist auch die Internetseite des Indexanbieters genannt, wo die Beschreibung der
Methode zur Berechnung des zugrunde liegenden Indexes zu finden ist.

§ 2 Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschifte

1.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte gemél3 § 14 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

2. Pensionsgeschifte gemél § 15 der AABen diirfen nicht abgeschlossen werden.

§ 3 Anlagegrenzen

1.

Der § 12 der AABen ist bei den Anlagegrenzen zu beriicksichtigen.
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2. Derivate geméfl § 10 der AABen diirfen nur in folgenden Sondersituationen im Interesse der

Investoren zum Einsatz kommen, wobei der Wert der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente
10 Prozent des Teilfonds nicht iibersteigen darf:

a) Liquiditétsengpésse bei einzelnen Werten,

b) spezielle Kapitalmainahmen,

c) effizienteres Cash Management,

d) genauere Abbildung des zugrunde liegenden Index oder dhnliches.

Der Teilfonds darf insgesamt hochstens 10 Prozent seines Vermogens in Anteile anderer
inldndischer oder auslidndischer Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,,OGAW®)
oder Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,OGA*) anlegen. Der Teilfonds ist daher als Zielfonds
fiir Dachfonds geeignet.

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absétzen 1 bis 3 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mindestens 92 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8
Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

a) Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen oder an
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

b) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ansassig
sind und dort der Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;

c) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat anséssig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften in Hohe von mindestens 15 Prozent unterliegen
und nicht von ihr befreit sind;

d) Anteile an anderen Investmentvermdgen entweder in Hohe der bewertungstiglich
veroffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsdchlich in die vorgenannten Anteile an
Kapitalgesellschaften anlegen oder in Hohe der in den Anlagebedingungen des anderen
Investmentvermdgens festgelegten Mindestquote.

Anteilklassen:

§ 4 Anteilklassen

1.

Fiir den Teilfonds konnen Anteilklassen im Sinne von § 17 Absatz 1 der AABen gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Riicknahmeabschlags, der
Pauschalgebiihr, der Mindestanlagesumme, der Wéhrung des Anteilwerts, der Hohe des
Anteilwerts, des Abschlusses von Wahrungskurssicherungsgeschéften oder einer Kombination
dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und liegt im
Ermessen der Gesellschaft. Es werden folgende Anteilklassen gebildet:

e Amundi DAX 50 ESG I1 UCITS ETF Dist
Alle Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Rechte.

Der Anteilwert wird fiir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung
neuer Anteilklassen, die Ausschiittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermégen ggf.
abzufiihrenden Steuern), die Pauschalgebiihr ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich
dieser Anteilklasse zugeordnet werden.
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4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und

Halbjahresbericht einzeln aufgezéhlt. Die Anteilklasse kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale
werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Der Abschluss von Wiahrungskurssicherungsgeschiften ausschlieSlich zugunsten einer einzigen
Anteilklasse ist nicht vorgesehen, jedoch grundsétzlich zuléssig. Als
Wahrungskurssicherungsinstrumente sind nur Devisentermingeschifte, Wahrungs-Futures,
Wihrungsoptionsgeschifte und Wahrungsswaps sowie sonstige Wahrungskurssicherungsgeschéfte
soweit sie den Derivaten im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB entsprechen, zuldssig. Ausgaben und
Einnahmen aufgrund eines Wéahrungskurssicherungsgeschéfts werden ausschlieBlich der
betreffenden Anteilklasse zugeordnet.

Anteile, Ausgabeaufschlag, Riicknahmeabschlag, Riicknahme von Anteilen und Kosten:

§ 5 Anteile

1.

Die Anteile der Anteilklasse Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist werden als Inhaberanteile
ausgegeben.

Die Anleger sind an den Vermogensgegenstinden des Teilfonds in Hohe ihrer Anteile als
Miteigentiimer nach Bruchteilen beteiligt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, einem Anleger aus wichtigem Grund zu kiindigen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) es sich bei dem Anleger um eine US-Person (d.h. eine natiirliche Person mit Wohnsitz in den
USA oder eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, die geméf den Gesetzen der USA bzw. eines
US-Bundesstaats, US-Territoriums oder einer US-Besitzung gegriindet wurde) oder eine in den
USA steuerpflichtige Person handelt oder

b) der Name des Anlegers auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte Liste der
Personen, Vereinigungen und Korperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU
verhéngt wurden, aufgenommen wurde.

Mit Zugang der Kiindigung ist der Anleger verpflichtet, die erhaltenen Anteile unverziiglich an die
Gesellschaft zuriickzugeben. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden
Riicknahmepreis fiir Rechnung des Teilfonds zuriickzunehmen.

§ 6 Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag

1. Der Ausgabeaufschlag betrdgt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Ausgabeaufschlag steht der Gesellschaft zu.

2. Der Riicknahmeabschlag betrdagt 5 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Riicknahmeabschlag zu berechnen. Der Riicknahmeabschlag steht der Gesellschaft zu.
Erfolgt die Riickgabe iiber die Borse betrigt der Riicknahmeabschlag 0 Prozent.

§ 7 Kosten

1. Die Gesellschaft erhélt fiir die Verwaltung der Anteilklasse Amundi DAX 50 ESG I UCITS ETF
Dist des Teilfonds aus dem Fondsvermdgen eine tigliche Vergiitung (die Pauschalgebiihr) in Hohe
von bis zu 0,23 Prozent pro Jahr auf Basis des borsentdglich nach § 19 der AABen ermittelten
Nettoinventarwertes. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Pauschalgebiihr zu berechnen.

2. Die Gesellschaft gibt fiir jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt im Jahres- und Halbjahresbericht

die erhobene Pauschalgebiihr an.
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3. Die Pauschalgebiihr ist vierteljahrlich nachtriglich an die Gesellschaft zu zahlen.

4. Mit der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 sind alle Leistungen der Gesellschaft und Dritter (z.B.
Verwabhrstelle, Abschlusspriifer, usw.) abgegolten, soweit nicht in den Nr. 5 ff. etwas Abweichendes
geregelt ist. Dabei sind von der Pauschalgebiihr nach Absatz 1 folgende Kosten erfasst:

a) Vergiitung fiir die Verwaltung des Teilfonds (Fondsmanagement, administrative Tatigkeiten);

b) Vergiitung der Verwahrstelle;

¢) bankiibliche Depot- und Kontogebiihren, ggf. einschlieBlich der bankiiblichen Kosten fiir die
Verwahrung ausldndischer Vermogensgegenstidnde im Ausland;

d) Kosten fiir den Druck und Versand der fiir die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt);

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Riicknahmepreise und ggf. der Ausschiittungen oder Thesaurierungen und des
Auflésungsberichtes;

f) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen
dauerhaften Datentrdgers, auler im Fall der Informationen iiber Verschmelzungen von
Investmentvermdgen und aufler im Fall der Informationen tiber Malnahmen im Zusammenhang
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

g) Kosten fiir die Priifung des Teilfonds durch den Abschlusspriifer des Sondervermdgens;

h) Kosten fiir die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

i) Gebiihren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf den Teilfonds erhoben werden;

j) Kosten fiir Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den Teilfonds;

k) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung
eines VergleichsmafBstabes oder Finanzindizes anfallen kdnnen;

1) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiflihrung, Aufrechterhaltung und Beendigung von
Borsennotierungen der Anteile anfallen;

m) Kosten fiir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméchtigten;

n) Kosten fiir die Analyse des Anlageerfolges des Teilfonds durch Dritte;

0) Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug
auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermogenswerte oder in Bezug auf die
Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt;

p) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in
Buchstaben a) bis 0) genannten und vom Teilfonds zu ersetzenden Aufwendungen.

5. Nicht gemdl3 Absatz 1 abgegolten sind Kosten, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, im Zusammenhang
mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermogensgegenstianden (,, Transaktionskosten®).

6. Nicht gemdl Absatz 1 abgegolten sind Aufwendungen, ggfs. zuziiglich Umsatzsteuer, fiir die
Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fiir Rechnung des
Teilfonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Teilfonds erhobenen
Anspriichen.

Diese Aufwendungen konnen dem Teilfonds zusétzlich zu der Pauschalgebiihr gemall Absatz 1
belastet werden.

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschldage
und Riicknahmeabschldge offen zu legen, die dem Teilfonds im Berichtszeitraum fiir den Erwerb
und die Riicknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb
von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentlich unmittelbare oder mittelbare
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Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fiir den Erwerb und
die Riicknahme keine Ausgabeaufschlige und Riicknahmeabschlige berechnen. Die Gesellschaft
hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergiitung offen zu legen, die dem Teilfonds von
der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist, als Pauschalgebiihr fiir die im Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet
wurde.

Ertragsverwendung und Geschéftsjahr:

§ 8 Ausschiittung

1. Fiir die ausschiittenden Anteilklassen schiittet die Gesellschaft grundsitzlich die wahrend des
Geschiftsjahres fiir Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Ertrdge — unter Berilicksichtigung des
zugehorigen Ertragsausgleichs — aus. Realisierte Verduflerungsgewinne — unter Beriicksichtigung
des zugehorigen Ertragsausgleichs — konnen anteilig ebenfalls zur Ausschiittung herangezogen
werden.

2. Die Schlussausschiittung erfolgt innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschiftsjahres.
Dariiber hinaus kann die Gesellschaft unterjdhrig Zwischenausschiittungen vornehmen.

3. Die Hohe der Zwischenausschiittung steht im Ermessen der Gesellschaft. Sie ist nicht verpflichtet
die gesamten, bis zum Zeitpunkt einer Zwischenausschiittung angesammelten, ausschiittbaren
Ertrage geméll Absatz 1 auszuschiitten, sondern sie kann die ordentlichen Ertrdge auch bis zum
nichsten Ausschiittungstermin vortragen.

4. Ausschiittbare anteilige Ertrige gemidfl Absatz 1 konnen zur Ausschiittung in spéateren
Geschiftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrége 15 Prozent
des jeweiligen Wertes des Teilfonds zum Ende des Geschéftsjahres nicht libersteigt. Ertrdge aus
Rumpfgeschiftsjahren konnen vollstéindig vorgetragen werden.

5. Im Interesse der Substanzerhaltung konnen anteilige Ertrdge teilweise, in Sonderféllen auch
vollstandig, zur Wiederanlage im Teilfonds bestimmt werden.

6. Folgende Anteilklasse ist ausschiittend:
e Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist

§ 9 Thesaurierung der Ertrige

Fiir die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die widhrend des Geschiftsjahres fiir
Rechnung des Teilfonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden
und sonstigen Ertrdge — unter Berilicksichtigung des zugehdrigen Ertragsausgleichs — sowie die
realisierten Verduflerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Teilfonds anteilig wieder an.

§ 10 Ertragsverwendung

Werden fiir den Teilfonds keine Anteilklassen gebildet, werden Ertrdge ausgeschiittet. § 8 gilt
entsprechend.

§ 11 Geschiftsjahr

Das Geschiftsjahr des Teilfonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des
darauffolgenden Jahres.
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§ 12 Riickgabefrist und Riickgabebeschrinkung

Die Gesellschaft kann die Riicknahme beschrianken, wenn die Riickgabeverlangen der Anleger
mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert).

31



	Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für sämtliche Teilfonds
	Der Vertreter in der Schweiz, Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, informiert die Anleger in der Schweiz über Folgendes:
	Amundi Luxembourg S.A. teilt folgende Änderungen mit:
	- Der dem Teilfonds Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF zugrunde liegende Index STOXX® Europe 600 ESG Broad Market EUR Net Return wird durch den STOXX® Europe 600 ESG+ EUR Net Return und der dem Teilfonds Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF zugrunde l...
	- Des Weiteren wird eine Einfügung eines Sonderkündigungsrechts in § 5 der Besonderen Anlagebedingungen der jeweiligen Teilfonds des Amundi (die „Teilfonds“) gemäß der mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abgestimmten „Baust...
	- Weiterhin werden die Kostenklauseln in § 7 der jeweiligen Teilfonds gemäß den „BaFin-Musterbausteinen für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen, Stand 30.10.2023) aktualisiert. Wesentliche Änderungen ist hier die Darstellung, dass alle ...
	Die Besonderen Anlagebedingungen der Teilfonds wurden entsprechend den vorgenannten Änderungen angepasst und von der BaFin genehmigt.
	Weitere Merkmale der Teilfonds, insbesondere die für Transaktionen verwendeten Codes, Gesamtkosten und Namen, ändern sich nicht. Die Klassifizierung der jeweiligen Teilfonds (Amundi MDAX ESG II UCITS ETF, Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF, Amun...
	Weitere Änderungen werden nicht durchgeführt. Die von diesen Änderungen betroffene Fondsdokumentation, wie z.B. der Verkaufsprospekt, die Besonderen Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter usw. werden entsprechend aktualisiert. Die geänderten ...
	Die vorgenannten Änderungen treten am 23. Juli 2024 in Kraft. Der Nettoinventarwert der von den Indexwechseln betroffenen Teilfonds vom 23. Juli 2024 wird erstmalig den jeweils neuen Index berücksichtigen.
	Der Verkaufsprospekt, die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen des OGAW- Sondervermögens, die Basisinformationsblätter, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind in deutscher Sprache unter www.amu...
	Zurich, 21. Juni 2024
	Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz
	Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
	Talacker 50, Postfach 5070, CH-8021 Zürich


